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- Beschreibung der Ä nderung -  

 

 

 

Änderungsantrag zur Errichtung von vier Windenergieanlagen  

im Windpark „Sundern“ (BA1) auf dem Gebiet der Stadt Sundern, Gemarkungen Westenfeld 

und Hellefeld, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen 
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1. Gegenstand des Änderungsantrages 

Für das Unternehmen ENERCON GmbH wurde am 19.12.2023 die Genehmigung zur Errich-

tung und zum Betrieb von vier Anlagen zur Nutzung von Windenergie des Typs ENERCON 

E-115 in 59846 Sundern-Westenfeld, Gemarkung Westenfeld, Flur 11, Flurstück 95, 149 und 

Gemarkung Hellefeld, Flur 10, Flurstück 594 und Flur 9, Flurstück 280/282 erteilt.  

Im März 2021 wurde von der Aloys Wobben Stiftung und der EWE AG die Alterric Deutsch-

land GmbH gegründet, die u. a. den Betrieb von ENERCON-eigenen Windparks übernommen 

hat. Daher wurde auch die o. g. Genehmigung von der ENERCON GmbH auf die Alterric 

Deutschland GmbH übertragen. Der Wechsel des Betreibers wurde der zuständigen Behörde 

am 06.02.2024 angezeigt 

Aufgrund der Tatsache, dass die technische Entwicklung hin zu größeren und leistungsstärke-

ren Windenergieanlagen weiter vorangeschritten ist, hat sich der Vorhabensträger entschieden 

eine Änderung des Anlagentyps für die vier genehmigten Standorte zu beantragen. Die Ände-

rung wird nach § 16b BImSchG beantragt, da das Wechseln des Anlagentyps vor der Errichtung 

im Sinne des § 16b Absatz 7 BImSchG ein Repowering darstellt. 

2. Genehmigte Windenergieanlage 

Das nach § 4 BImSchG am 19.12.2023 genehmigte Vorhaben sieht die Errichtung und den 

Betrieb von vier Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-115 mit einer Nabenhöhe von 

149,08 m, einem Rotordurchmesser von 115,71 m, einer Gesamthöhe von 206,93 m und einer 

Nennleistung von 2,5 MW vor.  

3. Änderungen an den genehmigten Anlagen  

Die Alterric Deutschland GmbH beantragt im Rahmen dieses Änderungsantrags nach § 16b 

BImSchG die Änderung des Anlagentyps für alle vier genehmigten Anlagenstandorte auf den 

Typ VESTAS V172 mit einer Nabenhöhe von 175 m, einem Rotordurchmesser von 172 m, 

einer Gesamthöhe von 261 m und einer Nennleistung von 7,2 MW. Die Änderung des Anla-

gentyps bedingt auch eine Änderung der für die Errichtung und den Betrieb erforderlichen 

Kranstell- und Montageflächen, weshalb sich z. T. auch die Standorte der beantragten Wind-

energieanlagen (Mittelpunkte) geringfügig ändern. Die Standortgrundstücke ändern sich nicht. 
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11. Arbeitsschutz 

Die Einrichtungen und Vorkehrungen zum Arbeitsschutz sind bei modernen Windenergiean-

lagen vergleichbar, so dass sich durch die Änderung des Anlagentyps keine wesentlichen Än-

derungen für Arbeitsschutz ergeben.  

Den Unterlagen des Änderungsantrags sind die Unterlagen zum Arbeitsschutz für den geänder-

ten WEA-Typ beigefügt.  

12. Brandschutz 

Die Einrichtungen und Vorkehrungen zum anlagenbezogenen Brandschutz sind bei modernen 

Windenergieanlagen vergleichbar, so dass sich durch die Änderung des Anlagentyps keine we-

sentlichen Änderungen zum anlagenbezogenen Brandschutz ergeben.  

Den Unterlagen des Änderungsantrags sind die Unterlagen zum anlagenbezogenen Brand-

schutz für den geänderten WEA-Typ, sowie die technische Beschreibung des Feuerlöschsys-

tems beigefügt. 

Das standortbezogene Brandschutzkonzept wurde auf den geänderten WEA-Typ aktualisiert 

und ist den Unterlagen des Änderungsantrags beigefügt. Wesentlichen Änderungen ergeben 

sich durch die Änderung des WEA-Typs nicht. 

13. Nachweis der Standsicherheit 

Die beantragte Änderung des WEA-Typs sowie die teilweise Änderung der Standortkoordina-

ten bedingt eine Überprüfung der gutachterlichen Stellungnahme zur Standorteignung. Ein ak-

tualisiertes Gutachten zur Standorteignung von Windenergieanlagen im Windpark Sundern 

BA1 von F2E Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG ist dem Änderungsantrag beige-

fügt. Durch die Änderung ergeben sich keine Betriebsbeschränkungen für die vier WEA. 

Auch die geplante Windenergieanlagentyp VESTAS V172 mit 175 m Nabenhöhe ist typenge-

prüft. Die Typenprüfberichte für den Turm und das Fundament sind den Unterlagen des Ände-

rungsantrags beigefügt.  

14. Umweltverträglichkeit 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die vier genehmigten Windenergieanlagen wurde 

festgestellt, dass für dieses Genehmigungsverfahren die Voraussetzung zur Anwendung des § 6 

WindBG vorliegt, wonach im Genehmigungsverfahren keine eine Umweltverträglichkeitsprü-

fung und keine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen ist. 

Auf den vorliegenden Änderungsantrag (Änderung der Lage und der Beschaffenheit) ist somit 

der § 6 WindBG ebenfalls anwendbar und daher ist keine Umweltverträglichkeitsprüfung und 

keine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen. 
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& Co. KG erstellt worden. Das Gutachten kommt zum Ergebnis, dass die Leiterseile der 110-

/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Arpe – Pkt. Spreiberg nicht vom schädigenden Einfluss-

bereich der Nachlaufströmung der WEA 1 getroffen werden und daher Schwingungsschutz-

maßnahmen an der Freileitung aus technischer Sicht nicht erforderlich sind. Das Gutachten ist 

den Unterlagen des Änderungsantrags beigefügt. 




